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Regeste

Regeste Art. 6, Art. 10 Abs. 2, Art. 350 Abs. 2 und Art. 389 StPO; Art. 189 und Art. 190
StGB; Beweiswürdigung, Ermittlungspflicht des Gerichts; Sexuelle Nötigung und
Vergewaltigung, Nötigungsmittel. Das Berufungsgericht muss das entscheiderhebliche
Beweismaterial umfassend auswerten und bei zweifelhafter Beweislage, falls vorhanden,
zusätzliche sachdienliche Beweise abnehmen (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 5.3).
Längeres Zuwarten bis zur Einreichung einer Strafanzeige (vorliegend rund 13 Monate)
entspricht einem bei Opfern von Sexualstraftaten verbreiteten Phänomen und spricht nicht
gegen die allgemeine Glaubhaftigkeit der Aussagen der Betroffenen (E. 5.4.1). Eine
tatbestandsmässige Gewaltanwendung im Sinne von Art. 189 und Art. 190 StGB kann auch
dann gegeben sein, wenn das Opfer seinen Widerstand aufgrund der Ausweglosigkeit resp.
aus Angst vor einer erneuten Eskalation der Situation irgendwann aufgibt (Bestätigung der
Rechtsprechung; E. 5.5.3).

Erwägungen

E. 5.1
Betreffend die angeklagten Sexualdelikte machen die Beschwerdeführerinnen Willkür in
der Sachverhaltsfeststellung, eine Art. 6, Art. 10 Abs. 2 und Art. 350 Abs. 2 StPO
verletzende BGE 147 IV 409 S. 413 Beweiswürdigung sowie eine Verletzung des
rechtlichen Gehörs geltend. Sie rügen, die Vorinstanz werte die Aussagen der
Beschwerdeführerin 2 zu Unrecht als unglaubhaft, lasse belastende Indizien
unberücksichtigt und fokussiere sich auf entlastende Umstände. Willkürlich sei zunächst die
Annahme, die Beschwerdeführerin 2 habe erst über ein Jahr nach dem Vorfall Anzeige
erstattet, um sich ihre Aussagen zurechtzulegen und die Vorwürfe zu konstruieren. Dabei
lasse die Vorinstanz verschiedene Aspekte ausser Acht, namentlich die Erkenntnisse der
Viktimologie, die Angaben der Therapeutin Dr. I., welche bei der Beschwerdeführerin 2
eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und plausible Gründe für die späte
Strafanzeige genannt habe sowie den Umstand, dass die Beschwerdeführerin 2 bereits im
Rahmen des Erstgesprächs ihrem damaligen Rechtsvertreter Dr. J. und dessen Substitutin
K. von den Sexualdelikten berichtet habe. Nach dem Dafürhalten der Beschwerdeführerin 2
ignoriere die Vorinstanz ausserdem die Erkenntnisse aus der Hirnforschung, welche
erklären würden, weshalb sie die streitigen Vorkommnisse ständig gleichbleibend und in
allen Details habe schildern können. Auch übergehe die Vorinstanz - so die
Beschwerdeführerinnen weiter -, dass der Beschwerdegegner verschiedentlich
wahrheitswidrig ausgesagt habe. Sie stelle selektiv auf die entlastenden Aussagen der
Beschwerdeführerin 2 ab, während sie ihre belastenden Aussagen als unglaubhaft werte.
Dies sei namentlich bei ihren Schilderungen zur Analpenetration der Fall. Zusätzlich gibt
die Beschwerdeführerin 2 zu bedenken, dass die weiblichen Genitalien, gerade in



vornübergebeugter Haltung, anatomisch bedingt leichter zugänglich seien als der Anus. Die
von der Vorinstanz festgestellte Wucht des Stosses spreche deshalb für eine willentlich
anvisierte anstatt für eine versehentliche Analpenetration. Die Aussage, wonach der
Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin 2 im weiteren Verlauf des Tatgeschehens mit
einem Badetuch Mund und Nase zugedrückt und ihr dabei angedroht habe, weiter
zuzudrücken, wenn sie nicht mit Schreien aufhöre, könne entgegen der Vorinstanz ebenfalls
nicht als unglaubhaft oder übertrieben abgetan werden. Nach der heftigen Analpenetration,
dem Sturz in die Badewanne und den dadurch verursachten Schmerzen habe der
Beschwerdegegner nicht mehr auf einen einvernehmlichen Sexualkontakt hoffen dürfen.
Die Verlegung der Luftzufuhr sei geeignet BGE 147 IV 409 S. 414 gewesen, die
Beschwerdeführerin 2 dafür widerstandsunfähig zu machen. Die Vorinstanz setze sich
zudem nicht hinreichend mit der Aussage von L. auseinander, welche die Schilderungen der
Beschwerdeführerin 2 bereits am 5. Februar 2015 gegenüber der Polizei - wenn auch noch
ohne sexuellen Bezug - bestätigt habe. Ebenso wenig äussere sie sich zu den von der Zeugin
L. geäusserten einleuchtenden Gründen, weshalb sie die ihr zugetragenen Sexualdelikte bei
der Polizei anfänglich verschwiegen habe. Die Beschwerdeführerin 2 verweist überdies auf
die Übereinstimmungen in ihren verschiedenen, vor den Strafbehörden deponierten
Aussagen und rügt die von der Vorinstanz festgestellte dramatisierende Tendenz als
aktenwidrig. Anders als die Vorinstanz meine, bestünden am Zusammenhang zwischen
dem Geschehen im Badezimmer und den Ereignissen im Schlafzimmer nach Auffassung
der Beschwerdeführerinnen sodann keine vernünftigen Zweifel. Die Beschwerdeführerin 2
führt aus, sie habe sich aufgrund der Atemnot und der Panik in einem Zustand der
Erstarrung (in der Fachsprache "freezing" genannt) befunden und die Handlungen des
Beschwerdegegners willenlos über sich ergehen lassen bzw. sie habe mitgewirkt und ihn
oral befriedigt, um weiteren Gewaltausbrüchen zu entgehen. Dabei sei zu berücksichtigen,
dass sie infolge des vorherigen Sturzes auf den Kopf erheblich desorientiert gewesen sei,
was sich auch in Gedächtnislücken niederschlagen könne. Die verkappte Unterstellung der
Vorinstanz, sie hätte sich in der geschilderten Situation erfolgreich wehren und ihre
Todesangst überwinden können, sei allein schon wegen der aktenkundigen körperlichen
Unterschiede abwegig und willkürlich. Ergänzend weist die Beschwerdeführerin 2 darauf
hin, dass sich ihre Angaben zu den sexuellen Übergriffen auch durch die klaren Aussagen
der Zeuginnen L., M. und N. stützen liessen, welche praktisch unmittelbar nach der Tat
Kenntnis vom Geschehen in London erhalten hätten. Betreffend die Zeugin O. sei
festzuhalten, dass diese Gespräche über die Übergriffe zwischen ihnen beiden und N. nicht
derart überzeugend in Abrede gestellt habe, wie die Vorinstanz annehme. Laut den
Beschwerdeführerinnen verfalle die Vorinstanz schliesslich bei der Würdigung betreffend
eine angebliche frühere Vergewaltigung der Beschwerdeführerin 2 durch P. in Willkür.
Nachdem dieser sich in seiner Befragung als Zeuge nicht zum Wahrheitsgehalt BGE 147 IV
409 S. 415 der Vorwürfe geäussert und auch keine Auskunft darüber gegeben habe, ob er
einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der Beschwerdeführerin 2 gehabt habe, hätte die
Vorinstanz nicht ohne weitere Abklärungen darauf schliessen dürfen, die Vorwürfe seien
unwahr.

E. 5.2
Die Vorinstanz erachtet - entgegen den Bestreitungen des Beschwerdegegners - als
erwiesen, dass er und die Beschwerdeführerin 2 in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober
2014 in einem Hotelzimmer in London Geschlechtsverkehr hatten, dies sowohl im Bade-
wie auch im Schlafzimmer. Dass es dabei zu strafrechtlich relevanten sexuellen



Handlungen gekommen ist, hält sie dagegen nicht für erstellt.

E. 5.2.1
Generell glaubt die Vorinstanz den Aussagen der Beschwerdeführerin 2 zu weiten Teilen
nicht. Sie erachtet diese als übertrieben. Zudem zweifelt sie an den Schilderungen der
Beschwerdeführerin 2, weil diese erst 13 Monate später Strafanzeige erstattet hat. Damals
sei ihr längst bekannt gewesen, dass gegen den Beschwerdegegner ein Verfahren wegen
vorsätzlicher Tötung zum Nachteil von C. eingeleitet worden sei, und sie sei in diesem
Zusammenhang mehrfach einvernommen worden. Dabei - namentlich in den Befragungen
vom 29. Oktober und 11. November 2015 - habe sie nie ein Sexualdelikt zur Sprache
gebracht, sondern nur von gewalttätigen Übergriffen erzählt. Nur sieben Tage später, am
18. November 2015, habe sie dann die fragliche Anzeige wegen Sexualdelikten erhoben.
Dies zeige, dass sie ihre Aussagen bei der Befragung vom 11. November 2015 gezielt
zurückgehalten und den Zeitpunkt der Anzeige sehr bewusst gesteuert habe. Ihre Aussagen
wirkten vorbereitet, druckreif und auswendig gelernt. Realkriterien wie Detailreichtum
seien stellenweise im Übermass vorhanden und ihre Schilderungen muteten literarisch an.
In eigenartigem Gegensatz zu dieser Präzision stehe ihre erste Befragung bei der Polizei, in
welcher sie sich nicht mehr an Daten und Begebenheiten habe erinnern können. Auffallend
sei sodann, dass die Aussagen von N., einer juristisch geschulten Freundin, ebenfalls einen
hohen Detaillierungs- und - in Bezug auf diejenigen der Beschwerdeführerin 2 - selbst in
Nebensächlichkeiten einen hohen Übereinstimmungsgrad aufweisen würden. Die
Annahme, die beiden hätten ihre Aussagen einstudiert, werde verstärkt durch die Angaben
der Haushälterin der Beschwerdeführerin 2, wonach letztere für ihre Befragung vom 29.
Oktober 2015 mit ihrer Freundin N. habe üben wollen. BGE 147 IV 409 S. 416 Bedenken
hinsichtlich der Glaubhaftigkeit der Aussagen der Beschwerdeführerin 2 hegt die
Vorinstanz zudem, weil ihre Freundin L. in ihrer ersten Befragung vom 5. Februar 2015 nur
den Sturz in die Badewanne und das Drücken des Badetuchs auf das Gesicht, jedoch keine
Sexualdelikte erwähnt habe und eine weitere Freundin der Beschwerdeführerin 2, O.,
angab, erzwungene sexuelle Handlungen seien nie ein Thema gewesen. Die Aussagen der
Zeugin O., welche zugleich Gerichtsschreiberin ist, erachtet die Vorinstanz als besonders
glaubhaft. Aufgrund verschiedener weiterer Zeugenaussagen sei davon auszugehen, dass
die Aussagen der Beschwerdeführerin 2 durch die Gespräche mit ihren Freundinnen und
ihrer Psychiaterin suggestiv beeinflusst seien. Möglich sei, dass sie sich an einem
tatsächlich geschehenen Sachverhalt - dem Sturz in die Badewanne - orientiere und diesen
um unwahre und übertriebene Elemente erweitere. Es lasse sich nicht rekonstruieren,
welche Teile der Darstellung nachträglich verändert worden seien und welche einem
tatsächlichen Geschehen entspringen würden. Nebst dem schenkt die Vorinstanz auch den
von der Beschwerdeführerin 2 geschilderten Langzeitfolgen keinen Glauben. Dass sie
aufgrund des Vorfalls unter Berührungsängsten gelitten und ein Problem damit gehabt
habe, sich ohne Kleider zu zeigen, scheine aufgrund der von ihr nach der Trennung vom
Beschwerdegegner eingegangenen Bekanntschaften resp. Beziehungen unwahrscheinlich.
Abschliessend sieht die Vorinstanz ihre Zweifel dadurch untermauert, dass die
Beschwerdeführerin 2 in der Vergangenheit bereits einmal Vergewaltigungsvorwürfe, wenn
auch nie offiziell, gegen P. erhoben hatte. Insbesondere sieht sie in einer von P. der
Beschwerdeführerin 2 am 12. Mai 2014 geschickten Nachricht die adäquate und sachliche
Reaktion eines zu Unrecht einer Vergewaltigung bezichtigten Mannes. Das frühere
Erfinden einer Vergewaltigung erschüttere die Glaubwürdigkeit der Beschwerdeführerin 2
enorm.



E. 5.2.2
Zum Kerngeschehen erwägt die Vorinstanz, bis zum umstrittenen Analverkehr und dem
daraus resultierenden Sturz der Beschwerdeführerin 2 in die Badewanne sei der sexuelle
Kontakt im gegenseitigen Einverständnis erfolgt. Nicht zu erstellen sei, dass der
Beschwerdegegner danach den Anus der Beschwerdeführerin 2 wissentlich und willentlich
angesteuert habe. Er sei damals sexuell nicht mehr geübt gewesen und habe ihr Becken
nicht festgehalten. Die Wahrscheinlichkeit sei klein, dass er bei dieser Ausgangslage BGE
147 IV 409 S. 417 mit einem gezielten Stoss gegen den Willen der Beschwerdeführerin 2
und trotz ihres Ausweichreflexes treffsicher in deren Anus hätte eindringen können. Dazu
passe die Aussage der Beschwerdeführerin 2, wonach er ihr nach dem Vorfall gesagt haben
soll, er habe "das falsche Loch getroffen". Letztlich handle es sich beim Eindringen in den
Anus und den Sturz in die Badewanne um ein unbeabsichtigtes und unfallähnliches
Geschehen. Die Aussagen der Beschwerdeführerin 2 zum nachfolgenden Gewaltakt,
wonach der Beschwerdegegner sie aus der Badewanne gerissen und ihr ein Badetuch auf
das Gesicht gepresst habe, um sie ruhig zu stellen, wertet die Vorinstanz sodann als
unglaubhaft. So habe die Beschwerdeführerin 2 nicht stets gleich ausgesagt, ob sie das
Badetuch gesehen habe, bevor es ihr auf das Gesicht gedrückt worden sei, oder ob sie dies
nur gefühlt habe. Auch die Worte des Beschwerdegegners während des Vorfalls habe sie
unterschiedlich wiedergegeben. Sie dramatisiere, indem ihre Andeutungen in der zweiten
Befragung den Eindruck vermittelten, er habe sie am Kopf hochgehoben und sie habe im
Todeskampf mit den Füssen in der Luft gezappelt. Die dramatisierende Tendenz, wie sie
sich bei den Befragungen im Strafverfahren gezeigt habe, lasse ausserdem darauf
schliessen, dass es eine solch aufbauschende Entwicklung schon vorher, in den Gesprächen
mit Freundinnen, ihrer Therapeutin und ihren Rechtsvertretern gegeben habe. Fragen zu
ihrer Abwehr habe sie mit dem Hinweis auf ihre körperliche Unterlegenheit pariert und
ausgeführt, C. habe sich auch nicht wehren können. Hinzu komme, dass sich die
Beschwerdeführerin 2 am Folgetag gegenüber drei in London anwesenden Zeuginnen (Q.,
R. und S.) völlig unauffällig verhalten und positiv über die Beziehung zum
Beschwerdegegner gesprochen habe. Der von diesen drei Frauen ähnlich beschriebene
(Gemüts-)Zustand der Beschwerdeführerin 2 am Tag nach dem angeblichen Vorfall lasse
sich nicht in Übereinstimmung mit demjenigen bringen, den ihre Freundinnen L., M. und N.
geschildert hätten, nämlich dass sie Beschwerden, d.h. Schmerzen an Gesäss/Anus, Bauch
bzw. Unterleib und Kopf, eine Beule am Hinterkopf, Hämatome am Körper, Blut im Stuhl,
Schwindel und Gleichgewichtsstörungen gehabt habe. O. wiederum habe sich ebenfalls
nicht an solche Beschwerden bei der Beschwerdeführerin 2 erinnern können. Zuletzt führt
die Vorinstanz hinsichtlich der sexuellen Aktivitäten im Schlafzimmer aus, die
Schilderungen der Beschwerdeführerin 2 BGE 147 IV 409 S. 418 seien im Vergleich zu
ihren anderen Aussagen von geringer Qualität. Der Beschwerdegegner habe bei isolierter
Betrachtung der Geschehnisse im Schlafzimmer nicht wissen können, dass die
Beschwerdeführerin 2 mit diesen nicht einverstanden gewesen sei, zumal sich ihr
Widerstand nicht nach aussen manifestiert habe. Insgesamt bestünden unüberwindbare
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Beschwerdeführerin 2 als Person und am
Wahrheitsgehalt ihrer spezifischen Aussagen, weshalb der angeklagte Sachverhalt nicht als
erstellt erachtet werden könne.

E. 5.3.1



Im Strafverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Danach klären die Strafbehörden von
Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen
Tatsachen ab ( Art. 6 Abs. 1 StPO ). Sie untersuchen die belastenden und entlastenden
Umstände mit gleicher Sorgfalt ( Art. 6 Abs. 2 StPO ). Die Ermittlung des wahren
Sachverhalts ist von zentraler Bedeutung. Insofern ist es mit Blick auf das Ziel der
Erforschung der materiellen Wahrheit erforderlich, dass das Gericht eine aktive Rolle bei
der Beweisführung einnimmt. Der Untersuchungsgrundsatz gilt deshalb sowohl für die
Strafverfolgungsbehörden als auch für die Gerichte (vgl. Art. 12 StPO ). Nur wenn das
Gericht seiner Amtsermittlungspflicht genügt, darf es einen Sachverhalt als erwiesen (oder
nicht erwiesen) ansehen und in freier Beweiswürdigung darauf eine Rechtsentscheidung
gründen ( BGE 144 I 234 E. 5.6.2; Urteile 6B_1087/2019 vom 17. Februar 2021 E. 1.2.1;
6B_1352/2019 vom 14. Dezember 2020 E. 2.4.1; 6B_1189/2018 vom 12. September 2019
E. 2.1.1; 6B_288/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 1.3.2).

E. 5.3.2
Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren auf den im Vorverfahren
und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhobenen Beweisen. Erweisen sich
Beweiserhebungen indes als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit. b) oder
unzuverlässig (lit. c) im Sinne von Art. 389 Abs. 2 StPO , sind sie von der
Rechtsmittelinstanz erneut vorzunehmen. Beweise sind notwendig, wenn sie den Ausgang
des Verfahrens beeinflussen könnten (Urteil 6B_288/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 1.3.1
mit Hinweis). Gemäss Art. 389 Abs. 3 StPO erhebt die Rechtsmittelinstanz von Amtes
wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise. Sie ist mithin
verpflichtet, auch von Amtes wegen für eine rechtskonforme Beweiserhebung und damit
aus eigener Initiative für die nötigen BGE 147 IV 409 S. 419 Ergänzungen besorgt zu sein (
BGE 143 IV 288 E. 1.4.2; Urteil 6B_1087/2019 vom 17. Februar 2021 E. 1.2.1).

E. 5.3.3
Nach Art. 10 Abs. 2 StPO würdigt das Gericht die Beweise frei nach seiner aus dem
gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. Die Organe der Strafrechtspflege sollen
frei von Beweisregeln und nur nach ihrer persönlichen Überzeugung aufgrund
gewissenhafter Prüfung der vorliegenden Beweise darüber entscheiden, ob sie eine
Tatsache für erwiesen halten. Dabei sind sie freilich nicht nur der eigenen Intuition
verpflichtet, sondern auch an (objektivierende) Denk-, Natur- und Erfahrungssätze sowie
wissenschaftliche Erkenntnisse gebunden ( BGE 144 IV 345 E. 2.2.3.1 mit Hinweisen). Das
Gericht berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise (
Art. 350 Abs. 2 StPO ). Es ist somit verpflichtet, das vorhandene Beweismaterial - soweit
entscheiderheblich - umfassend auszuwerten. Eine nur teilweise Ausschöpfung der Beweise
ist keine Basis, auf der sich das Gericht eine abschliessende Überzeugung bilden darf
(Urteil 6B_17/2016 vom 18. Juli 2017 E. 1.4.1).

E. 5.3.4
Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV folgt die Pflicht der
Behörden, ihren Entscheid zu begründen. Das Gericht muss in seiner Begründung
wenigstens kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen
und auf die es seinen Entscheid stützt. Es darf sich auf die massgebenden Gesichtspunkte
beschränken und muss sich nicht ausdrücklich mit jeder tatsächlichen Behauptung und
jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen und diese widerlegen ( BGE 142 III 433 E.



4.3.2; BGE 139 IV 179 E. 2.2; BGE 139 V 496 E. 5.1; je mit Hinweisen).

E. 5.4
Die Rügen der Beschwerdeführerinnen sind teilweise begründet.

E. 5.4.1
Als gerichtsnotorisch darf gelten, dass Opfer von Sexualdelikten aus verschiedenen
Gründen, namentlich aus Angst und Scham, oftmals auf eine Anzeigeerstattung verzichten
(vgl. gfs.bern, Sexuele Belästigung und sexuelle Gewalt an Frauen sind in der Schweiz
verbreitet, 2019, S. 16 f.; MARIANNE SCHWANDER, Das Opfer im Strafrecht, 3. Aufl.
2019, S. 125; SCHWARZENEGGER UND ANDERE, Häusliche Gewalt, rechtliche
Instrumente zum Schutz der Opfer und ihre Wirksamkeit, in: 7. Zürcher Präventionsforum -
Häusliche Gewalt, 2015, S. 44; Bericht des Bundesrats vom 27. Februar 2013 in Erfüllung
des Postulats Fehr 09.3878 "Mehr Anzeigen, mehr Abschreckung" vom 24. September,
2009 S. 2, 7). Ausserdem befinden sich BGE 147 IV 409 S. 420 Betrofene nach einem
traumatischen Erlebnis wie etwa einer Vergewaltigung nicht selten in einem Zustand des
Schocks und der Erstarrung. In diesem Zustand kommt es zu Verdrängungs- resp.
Verleugnungsbestrebungen, welche dazu führen, dass sich das Opfer (in einer ersten Phase)
niemandem anvertraut (vgl. Urteile 6B_17/2016 vom 18. Juli 2017 E. 1.4.2; 6B_1149/2014
vom 16. Juli 2015 E. 5.9.2; FISCHER/RIEDESSER, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 5.
Aufl. 2020, S. 101, 173 f., 370; SCHWANDER, a.a.O., S. 135; STANG/SACHSSE,
Trauma und Justiz, 2. Aufl. 2014, S. 204). Wenn überhaupt teilen sich deshalb viele
Betroffene erst später - nach Tagen, Monaten oder gar Jahren - über das Vorgefallene mit
und zeigen bis dahin kaum äusserlich wahrnehmbare Reaktionen auf das Erlebte (vgl.
Urteile 6B_1047/2016 vom 24. August 2017 E. 1; 6B_1149/2014 vom 16. Juli 2015 E.
5.9.2; 1P.180/1997 vom 12. Juni 1997 E. 3a; MICHAELIS-ARNTZEN, Die
Vergewaltigung, 2. Aufl. 1994, S. 27, 48). Wie von den Beschwerdeführerinnen zutreffend
vorgebracht, liefern die Wissenschaft und die allgemeine Lebenserfahrung gemäss den
vorangehenden Ausführungen nachvollziehbare Erklärungen dafür, weshalb die
Beschwerdeführerin 2 mit der Einreichung ihrer Anzeige rund 13 Monate lang zugewartet
hat, und auch dafür, dass sie sich am Folgetag gegenüber der Schwester des
Beschwerdegegners und den Zeuginnen Q. und R. (ebenfalls beides Personen aus dem
Umfeld des Beschwerdegegners) nichts anmerken liess. Mit der von ihr und ihrer
Therapeutin übereinstimmend geschilderten Angst vor dem Beschwerdegegner liegen
legitime und namentlich aus der Viktimologie bekannte Gründe für die späte
Anzeigeerstattung und ihr vermeintlich normales Auftreten am Tag nach der Tat vor. Ihr
Verhalten entspricht somit einem bei Opfern von Sexualdelikten verbreiteten Phänomen.
Den Aussagen der Beschwerdeführerin 2 mit dem Verweis auf die späte Anzeigeerstattung
sowie ihren (für Dritte wahrnehmbaren) Zustand am Tag nach dem Vorfall die allgemeine
Glaubhaftigkeit abzusprechen, wie es die Vorinstanz tut, ist mithin unhaltbar und damit
willkürlich. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin 2 zu Protokoll gegeben hat, ihrem
damaligen Rechtsvertreter Dr. J. und dessen Substitutin K. bereits am 15. Januar 2015 vom
Vorfall in London berichtet zu haben. Für die Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte
der Aussagen der Beschwerdeführerin 2 kommt ihren im Büro von Dr. J. relativ früh nach
dem streitigen Vorfall getätigten Angaben grosse Bedeutung zu (vgl. BGE 129 I 49 E. 6.1;
Urteile 6B_921/2017 vom BGE 147 IV 409 S. 421 29. April 2019 E. 3.2.2; 6B_326/2009
vom 3. September 2009 E. 2.1; je mit Hinweisen). Mittels Befragung des Anwalts und
dessen Substitutin hätte sich verifizieren lassen, ob die beiden, wie von der



Beschwerdeführerin 2 behauptet, damals tatsächlich über die Vergewaltigungsvorwürfe
informiert wurden und was sie dabei genau in Erfahrung gebracht haben. Indem die
Vorinstanz es trotz ihrer Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Angaben der
Beschwerdeführerin 2 unterlässt, Dr. J. und Frau K. zur Sache zu befragen, erachtet sie den
angeklagten Sachverhalt gestützt auf eine unvollständige Beweislage als nicht erwiesen. Sie
verletzt ihre Ermittlungspflicht und damit Bundesrecht (vgl. E. 5.3.1 f. hiervor). Bei diesem
Ergebnis erübrigt es sich grundsätzlich, die weiteren Rügen der Beschwerdeführerinnen
detailliert zu behandeln. Aus Gründen der Prozessökonomie wird aber dennoch auf einige
Punkte eingegangen, soweit dies im jetzigen Verfahrensstadium geboten erscheint.

E. 5.4.2
Ob den Aussagen der Beschwerdeführerin 2 entsprechend den vorinstanzlichen
Erwägungen aufgrund ihres aussergewöhnlichen Detailreichtums im ersten Teil des
Tatgeschehens die Glaubhaftigkeit abzusprechen ist, kann aufgrund der von der Vorinstanz
ohnehin neu vorzunehmenden Beweiswürdigung offengelassen werden. Angemerkt sei nur
Folgendes: Traumatische Erlebnisse werden gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen
anders verarbeitet als alltägliche Vorkomnisse. Einerseits können Erinnerungsverzerrungen
und Gedächtnisausfälle auftreten, namentlich hervorgerufen durch
Verdrängungsbestrebungen (FISCHER/RIEDESSER, a.a.O., S. 177; STANG/SACHSSE,
a.a.O., S. 90 ff.). Andererseits bleibt bei gewissen Opfern eine grosse Anzahl von
Einzelheiten des traumatischen Erlebnisses im Gedächtnis haften resp. wird dieses praktisch
vollständig erinnert (SCHWANDER, a.a.O., S. 134; ANDREAS GEIPEL, Handbuch der
Beweiswürdigung, 3. Aufl. 2017, S. 701; STANG/SACHSSE, a.a.O., S. 90 ff.; EGLOFF
UND ANDERE, Traumatization and chronic pain: a further model of interaction, Journal of
Pain Research 2013/6 S. 767; GABRIELE JANSEN, Zeuge und Aussagepsychologie, 2.
Aufl. 2012, S. 218). Detailreichtum, insbesondere wenn er Nebenschauplätze betrifft, stellt
denn auch ein gängiges, bei der Aussageanalyse zu beachtendes Realitätskennzeichen dar
(Urteile 6B_442/2019 vom 26. August 2019 E. 6.3.2; 6B_253/2011 vom 5. Oktober 2011
E. 1.3.2; GEIPEL, a.a.O., S. 794 ff.; JANSEN, a.a.O., S. 313; je mit Hinweisen). Diese
Erkenntnisse und theoretischen Hintergründe wird die Vorinstanz bei der Würdigung der
Aussagen der Beschwerdeführerin 2 zu BGE 147 IV 409 S. 422 berücksichtigen haben. Erst
dann wird sie auch beurteilen können, ob der teils hohe Übereinstimmungsgrad zwischen
den Aussagen der Beschwerdeführerin 2 und denjenigen der Zeugin N. als Indiz für ein
gezieltes Vorbereiten wahrheitswidriger Anschuldigungen gewertet werden kann.

E. 5.4.3
Alsdann kritisch zu würdigen sind die vorinstanzlichen Erwägungen zum von der
Beschwerdeführerin 2 in der Vergangenheit erhobenen Vergewaltigungsvorwurf an die
Adresse von P., aus dem die Vorinstanz eine eingeschränkte Glaubwürdigkeit der
Beschwerdeführerin 2 ableitet. Der allgemeinen Glaubwürdigkeit im Sinne einer
dauerhaften personalen Eigenschaft einer Person kommt nach der Rechtsprechung kaum
mehr relevante Bedeutung zu. Weitaus bedeutender für die Wahrheitsfindung ist die
Glaubhaftigkeit der konkreten Aussagen ( BGE 133 I 33 E. 4.3 mit Hinweisen; Urteil
6B_349/2020 vom 25. Juni 2020 E. 2.3; GEIPEL, a.a.O., S. 336 f., 725). Die Mutmassung
der Vorinstanz, die Anschuldigungen der Beschwerdeführerin 2 in Bezug auf eine
mutmassliche Vergewaltigung im Sommer 2013 in St. Tropez seien erfunden, taugt deshalb
wenig, um ihren Aussagen im vorliegenden Verfahren die Glaubhaftigkeit abzusprechen.
Dies gilt umso mehr, als sie die Vorwürfe gegen P. nie zur Anzeige gebracht hat, diese nie



in einem Strafverfahren förmlich untersucht wurden und letztlich völlig unklar ist, was sich
damals in St. Tropez zugetragen hat.

E. 5.5.1
Betreffend das Kerngeschehen wertet die Vorinstanz die im Badezimmer vollzogene
Analpenetration als Versehen und den anschliessenden Sturz in die Badewanne als Unfall.
Wie von den Beschwerdeführerinnen zutreffend vorgetragen, sind die entsprechenden
Erwägungen teilweise widersprüchlich resp. lässt die Vorinstanz wichtige Gegebenheiten
ausser Acht. So erachtet sie zwar die vom Beschwerdegegner am Tag nach dem Vorfall
getätigte Äusserung, er habe halt "das falsche Loch" getroffen, als erstellt. Im Widerspruch
dazu steht die Tatsache, dass er die Vornahme sexueller Handlungen am fraglichen Abend
gänzlich abstritt mit der Begründung, er sei unter Drogeneinfluss gestanden, was Q., R. und
S. übereinstimmend widerlegten. Diese Differenzen übergeht die Vorinstanz genauso wie
die Aussage einer ehemaligen Sexualpartnerin des Beschwerdegegners. Diese gab im
Gegensatz zu ihm, der auf die Frage nach für ihn problematischen Sexualpraktiken Analsex
als "no go" bezeichnete (Gutachten Prof. Dr. H. vom 11. April 2016, S. 133), BGE 147 IV
409 S. 423 zu Protokoll, mit dem Beschwerdegegner Analsex praktiziert zu haben. Indem
die Vorinstanz auf die Widersprüche in den Angaben des Beschwerdegegners in sich und in
Bezug auf diejenigen der erwähnten Zeugin nicht eingeht, berücksichtigt resp. würdigt sie
das vorhandene Beweismaterial einseitig. Sie verfällt damit in Willkür und verletzt ihre
Begründungspflicht (vgl. nicht publ. E. 4.2.4 und 5.3.4). Sie wird unter Berücksichtigung
der genannten Aussagen und der aufgezeigten Diskrepanzen prüfen müssen, ob sich die
These eines versehentlichen Eindringens in den Anus halten lässt.

E. 5.5.2
Was den angeklagten Gewaltakt mit dem Badetuch anbelangt, weisen die
Beschwerdeführerinnen zu Recht darauf hin, dass L. der Polizei bereits am 5. Februar 2015,
das heisst noch vor der Anhebung eines Strafverfahrens wegen Sexualdelikten, von einem
gewaltsamen Verlegen der Atemwege der Beschwerdeführerin 2 mit einem Badetuch
berichtet hatte. Diese Aussagen in ihrer Beweiswürdigung zum Geschehen im Badezimmer
des Londoner Hotels unberücksichtigt lassend, verletzt die Vorinstanz wiederum die
Grundsätze der Beweiswürdigung und ihre Begründungspflicht (vgl. E. 5.3.3 f. hiervor). Ob
die von der Vorinstanz festgestellten und von der Beschwerdeführerin 2 bestrittenen
Widersprüche und Dramatisierungstendenzen in ihrer Darstellung von den Akten
tatsächlich gestützt wird, braucht nicht weiter geprüft zu werden, denn die Vorinstanz wird
auch zu diesem Teil des Tatgeschehens die Aussagen der Beschwerdeführerin 2 neu
würdigen und dabei auch diejenigen von L. berücksichtigen müssen.

E. 5.5.3
Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin 2 die Fortsetzung des Geschehens im
Schlafzimmer (mehrfacher Vaginalverkehr sowie Oralverkehr) über sich ergehen liess,
ohne aktive Gegenwehr zu leisten. Nach der Rechtsprechung kann eine tatbestandsmässige
Gewaltanwendung im Sinne von Art. 189 und Art. 190 StGB aber auch dann gegeben sein,
wenn das Opfer seinen Widerstand aufgrund der Ausweglosigkeit resp. aus Angst vor einer
weiteren Eskalation der Situation irgendwann aufgibt (Urteile 6B_1149/2014 und
6B_1166/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.7.2; 6B_278/2011 vom 16. Juni 2011 E. 3.3.2;
6P.74/2004 und 6S.200/2004 vom 14. Dezember 2004 E. 9.2). Die angeklagten Handlungen
im Schlafzimmer sind deshalb nicht isoliert zu betrachten. Die Vorinstanz wird im



Anschluss an die neu vorzunehmende Beweiswürdigung (vgl. E. 5.4.1-5.5.2 hiervor)
abklären müssen, ob aufgrund der vorangehenden Ereignisse im Badezimmer eine
ausweglose Situation im BGE 147 IV 409 S. 424 Sinne der zitierten Rechtsprechung
gegeben war und wie die sexuellen Handlungen im Schlafzimmer strafrechtlich zu
würdigen sind.

E. 5.6
Zusammenfassend lässt die Vorinstanz bei ihrer Beweiswürdigung verschiedene bekannte
Erfahrungssätze ausser Acht, erhebt resp. berücksichtigt Beweismittel teilweise
unvollständig und verfällt dadurch in Willkür. Sie wird die Aussagen der
Beschwerdeführerin 2 erneut auf ihre Glaubhaftigkeit hin überprüfen müssen. Dabei wird
sie zu berücksichtigen haben, dass die Angaben der Beschwerdeführerin 2 im Grundsatz
von denjenigen der Zeuginnen N., L. und M. sowie von denjenigen ihrer Therapeutin
gestützt werden, oder begründen müssen, weshalb sie die Aussagen dieser Zeuginnen als
unzuverlässig erachtet. Diesfalls wird sie Rechtsanwalt Dr. J. sowie die Substitutin K. zu
ihrem mit der Beschwerdeführerin 2 im Januar 2015 geführten Erstgespräch zu befragen
haben. Gestützt auf diese neue Beurteilung der allgemeinen Glaubhaftigkeit der Aussagen
der Beschwerdeführerin 2 wird sie jede Phase des Tatgeschehens im Sinne der Erwägungen
5.5.1-5.5.3 nochmals beurteilen und auf ihre Tatbestandsmässigkeit hin würdigen müssen.
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